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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Bebauungsplan „Stecherstraße“, IN 246  
Stadtgebiet zwischen Stecherstraße, Marstall und Höhe 
Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss 
 
 
„1. Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) sowie der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB und sonstiger Stellen einge-
gangenen Stellungnahmen sind entsprechend den Vorschlägen der Verwaltung gemäß 
der Anlage 5 zu behandeln. 

 
2. Der Bebauungsplan „Stecherstraße“, IN 246, wird in der während der Sitzung ausgehäng-

ten Fassung gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen. 
 
3. Die zugehörige Begründung wird beschlossen.“ 
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Aufstellungsbeschluss und Planungsziel 
 
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 17. September 2013 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Stecherstraße beschlossen (vgl. Drucksachen-Nummer 16278/13).  
Ziel des Bebauungsplanes ist es, die Sanierung des bestehenden Parkhauses Stecherstraße 
und dessen Umrüstung für Elektromobilität planungsrechtlich zu ermöglichen. Das Parkhaus 
aus den 70er Jahren befindet sich im Blockinnenbereich der Stecherstraße und ist gegenwärtig 
durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes IN 57 aus dem Jahr 1968 planungsrechtlich 
erfasst. Der Bebauungsplan regelt vorrangig die Nutzung und Anzahl der Vollgeschosse. Der 
Eigentümer des Parkhauses möchte in dem Parkhaus die Möglichkeit schaffen, dass parkende 
Elektrofahrzeuge mit Solarstrom aufgeladen werden können. 
 
Die geplante Überdachung des Parkhauses und die geplante Fassadensanierung würden das 
Erscheinungsbild des Umfeldes verbessern und gleichzeitig der Förderung der Elektromobilität 
dienen. Die Planungsabsichten des Investors sind jedoch nicht mit dem gültigen Planungsrecht 
vereinbar. Aus diesem Grund soll der bestehende Bebauungsplan geändert werden, sodass die 
Aufstockung des Parkhauses mit der Photovoltaikanlage planungsrechtlich zulässig ist. 
 
Der Bebauungsplan stellt eine Maßnahme der Innenentwicklung im Sinne von § 13a BauGB dar 
und wird im beschleunigten Verfahren erstellt. 
 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffen tlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
und sonstiger Stellen 
 
Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 28. Oktober bis 30. November 2013 durchgeführt. 
 
Die Stellungnahmen sind in der Anlage 5 aufgeführt und mit einer Stellungnahme und einem  
Vorschlag der Verwaltung versehen. 
 
Es wurden keine Anregungen vorgebracht, die zu einer Änderung des Bebauungsplanes ge-
führt hätten. 
 
Die Öffentlichkeit wurde am 19. September 2013 darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie sich im 
Zeitraum vom 19. September bis zum 11. Oktober 2013 zur Planung äußern kann. Es wurden 
keine Äußerungen abgegeben. 
 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
 
Am 25. März 2014 wurde die öffentliche Auslegung vom Verwaltungsausschuss beschlossen 
und in der Zeit vom 4. April 2014 bis 5. Mai 2014 durchgeführt. 
 
Es wurden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschleunigtes Verfahren 
 
Der Bebauungsplan dient der Wiedernutzbarmachung von Flächen bzw. einer Maßnahme der 
Innenentwicklung im Sinne von § 13 a BauGB. Das Planverfahren wird daher im beschleunigten 
Verfahren unter Anwendung der Vorschriften des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 BauGB 
durchgeführt. 
 
Empfehlung 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die in den Anlage 5 aufgeführten Stellungnahmen den Vorschlägen 
der Verwaltung entsprechend zu behandeln und den Bebauungsplan „Stecherstraße“, IN 246, 
als Satzung sowie die Begründung zu beschließen. 
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Die Zuständigkeit des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG. 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1:     Übersichtskarte  
Anlage 2 a:  Zeichnerische Festsetzungen  
Anlage 2 b: Planzeichenerklärung 
Anlage 3:     Textliche Festsetzungen und Hinweise 
Anlage 4:     Begründung 
Anlage 5:     Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2)  
 BauGB und sonstiger Stellen 
 
I. V. 
 
 
 
Leuer 
 
 
 
 





 


Bebauungsplan Stecherstraße, IN 246  Begründung, Stand: 06.05.2014 
 Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 25. März 2014 - 
 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 


 


 


in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 


1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 


 


in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 


1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 
 


 


in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


1.4 
 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274), zu-
letzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBl I S. 1943) 


 
1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)


 


 
 


in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Art. 2 und 4 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) 


1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)


1.7 


 
 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2794) 
 
Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 
 


 
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 


1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
 


 
in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46) 


1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
 


 


in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt  
geändert durch Art. 1 des Gesetzes von 16. Dezember (Nds. GVBl. S. 307) 
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2. Bisherige Rechtsverhältnisse 
 
2.1 Regional- und Landesplanung


Das Regionale Raumordnungsprogramm enthält für den Geltungsbereich die 
nachrichtliche Darstellung „Vorhandener Siedlungsbereich oder bauleitplane-
risch gesicherter Bereich“. Es grenzt ein Vorbehaltsgebiet für Hochwasser-
schutz an den Geltungsbereich. Die Änderungssatzung steht den Zielen und 
Grundsätzen der Regional- und Landesplanung nicht entgegen und ist somit 
im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst. 


 
 


 
2.2 Flächennutzungsplan 


 


 
 
Für den Geltungsbereich der Änderungssatzung gilt der Flächennutzungs-
plan der Stadt Braunschweig in der Neufassung vom 06. Oktober 2005  
(Bekanntmachung). Der Flächennutzungsplan stellt für den Geltungsbereich 
„gemischte Bauflächen“ mit einer GFZ von 2,4 dar. Die Änderungssatzung ist 
gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 


2.3 
 


Bebauungsplan 


Der Bebauungsplan IN 57 hat am 21. März 1968 Rechtskraft erlangt. Er  
umfasst mit seinem Geltungsbereich genau die Fläche des heutigen Park-
hauses Stecherstraße 17.  Der Bebauungsplan IN 57 regelt das Maß der 
baulichen Nutzung und trifft gemäß § 9 Abs.1 Nr. 9 BauGB eine Aussage 
zum besonderen Nutzungszweck der Fläche, nämlich „Stockwerksgarage“. 
Im Zuge der Bebauungsplanänderung Stecherstraße, IN 246 werden die  
Geschossflächenzahl und die bauliche Höhe für die geplante Sanierung des 
Park-hauses angepasst. 
 
 
 


3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 
 
Die private Quartiersgarage Stecherstraße wurde 1968 errichtet und verfügt 
aktuell über 159 KFZ- und 14 Fahrradstellplätze, die überwiegend von  
Beschäftigten des Umfeldes aber auch von Anwohnern genutzt werden. Die 
Sackgasse Stecherstraße umgibt die Quartiersgarage an drei Seiten und 
dient überwiegend der rückwärtigen Erschließung von meist 4-geschossigen  
Gebäuden mit Hauptausrichtung zu den Straßen Casparistraße, Marstall und 
Höhe. Die Gebäude direkt an der Stecherstraße verfügen über 1 bis 3  
Geschosse. Die Nachbarbebauung an der Westseite verfügt über 2 bis 4 
Geschosse.  
 
Der Eigentümer plant im Zuge einer umfassenden Sanierung und Moderni-
sierung die Errichtung eines leicht geneigten Satteldaches mit Solaranlage 
auf dem bisher offenen Parkdeck. Damit soll auch die Möglichkeit geschaffen 
werden, dass parkende Elektrofahrzeuge mit Solarstrom aufgeladen werden.  
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Sicherung und Modernisierung der privaten Quartiersgarage sind für die 
Stellplatzversorgung der Beschäftigten und Bewohner des dicht bebauten  
innerstädtischen Viertels von sehr hoher Bedeutung. Die zwei oberen Park-
geschosse erhalten zudem eine neue Fassade aus Holzlamellen, sodass das 
sanierte Gebäude das Erscheinungsbild der Stecherstraße aufwerten wird. 
 
Die bisherigen Festsetzung zum Maß der baulichen Nutzung (Geschoss-
flächenzahl = 2,0 und die Zahl der Vollgeschosse) stehen dem Bauvorhaben 
entgegen. Daher soll der rechtskräftige Bebauungsplan aus dem Jahre 1968 
entsprechend geändert werden. Die sonstigen Bebauungsplan-Inhalte wer-
den dagegen nicht geändert und behalten ihre Gültigkeit. Der Einschrieb 
„Flachdach …“ im Bebauungsplan IN 57 ist nicht als Festsetzung bzw. örtli-
che Bauvorschrift qualifiziert sodass auf eine Änderung verzichtet werden 
kann. 
 
 
 


4 Umweltbelange 
 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne 
von § 13a BauGB aufgestellt. Die Planung sieht eine flach geneigte Über-
dachung der bisher oben offenen Quartiersgarage mit aufgelagerten Solar-
strommodulen sowie eine Modernisierung und Erhöhung der Lärm- und 
Lichtschutzbrüstungen vor. Es handelt sich somit um eine Maßnahme der  
Innenentwicklung mit Schwerpunkt Sanierung und Modernisierung der  
bestehenden Garagenanlage. Die mögliche zulässige Grundfläche von ca. 
1.367 m² wird durch die Festsetzungen nicht verändert. Andere Bebauungs-
pläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammen-
hang aufgestellt werden, liegen nicht vor. Vorhaben, die der Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, werden durch 
den Bebauungsplan nicht ermöglicht. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung 
von FFH- oder Vogelschutzgebieten sind nicht erkennbar. Die Vorausset-
zungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens sind somit erfüllt. 
 
Im Verfahren nach § 13a BauGB wird eine Umweltprüfung nicht durchgeführt 
und ein Umweltbericht nicht erstellt. Naturschutzfachliche Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten im Sinne der Eingriffs-
regelung als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein  
naturschutzfachlicher Eingriffsausgleich ist somit nicht erforderlich, eine Ein-
griffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird nicht vorgenommen. 
 
Nachfolgend werden die Umweltbelange, soweit sie mit der Planung in  
Berührung stehen, dargelegt. 
 


  
Lärm 
 
Die nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen grenzen unmittelbar 
nördlich, östlich und westlich an das Plangebiet an. Diese befinden sich bau-
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rechtlich in einem Mischgebiet (MI). Aufgrund des Betriebs des bestehenden 
Parkhauses kommt es zu Schallemissionen durch die Stellplatznutzung, den 
Zu- und Abgangsverkehr und der haustechnischen Anlagen.  


 
Durch die geplanten baulichen Maßnahmen, insbesondere die Errichtung  
eines Daches auf dem bisher offenen Parkdeck, sind Veränderungen der 
Schallausbreitung zu erwarten. Änderungen der Verkehrsmengen sind auf-
grund der gleichbleibenden Zahl der Stellplätze und Lage der Ein- und Aus-
fahrten hingegen nicht zu erwarten.   


  
Zur Beurteilung der Geräuschsituation wurden die o. g. Geräuschemissionen 
in ihrer Auswirkung auf die Umgebung einer schalltechnischen Untersuchung 
unterzogen.  


 
Aufgrund der unmittelbar angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen und 
der durch den Betrieb des Vorhabens zu erwartenden Geräuschimmissionen 
wurden in der schalltechnischen Prognose folgende lärmmindernde Maß-
nahmen zugrunde gelegt: 
 
- Verwendung lärmarmer Sektionaltore und Regenrinnenüberfahrten, 
- Schließung der Westwand des 2. OG bis zum aufgesetzten Dach durch  


eine Mauer und 
- Verblendung der offenen Parkhausfronten an der Nord- und Ostseite mit  


einer Holzkonstruktion (Öffnungsanteil 50 %). 
 


Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt nach den Vorgaben der 
TA Lärm in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 (Akustik – Dämpfung des 
Schalls bei Ausbreitung im Freien, Teil 2). 
Die Immissionssituation für die bestehende Wohnbebauung stellt sich unter 
Beachtung der o. g. Ansätze gemäß den Beurteilungskriterien der DIN 18005 
(Schallschutz im Städtebau) an den maßgeblichen Immissionsorten (Höhe 
24, Stecherstraße 2 und 14) wie folgt dar: 
 


 


Immissionsort 
OW*1) in dB(A) Beurteilungspegel in dB(A) 


Tag 
(6.00-22.00) 


Nacht 
(22.00-6.00) 


Tag 
(6.00-22.00) 


Nacht  
(22.00-6.00) 


Höhe 24 Nord 60 45 49 - 50 44 


Stecherstraße 2 60 45 50 44 


Stecherstraße 14 60 45 47 42 
*1) Orientierungswerte gem. DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, Beiblatt 1 


 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass bei der geplanten Betriebsweise des Park-
hauses die maßgeblichen Orientierungswerte (OW) gemäß der DIN 18005 
an den nächstgelegenen Immissionsorten tagsüber um mindestens 10 dB(A) 
unterschritten werden. Der von der Anlage ausgehende Immissionsbeitrag ist 
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gem. TA Lärm somit zur Tagzeit als nicht relevant anzusehen. Eine Betrach-
tung der Vorbelastung zur Tagzeit ist nicht erforderlich.  
 
Nachts werden die zulässigen Orientierungswerte gemäß DIN 18005  an den 
Immissionsorten um mindestens 1 dB(A) unterschritten. Eine gewerbliche 
Vorbelastung während der Nachtzeit ist nicht vorhanden. Die Zusatzbelas-
tung entspricht somit der Gesamtbelastung gemäß TA Lärm.   


  
Durch einzelne, selten auftretende, kurzzeitige Geräuschspitzen durch  
Ereignisse wie Motorstarten, Türenschlagen, beschleunigte Abfahrt etc. kön-
nen an den maßgeblichen Immissionsorten folgende Maximalpegel auftreten:  


 


Immissionsort LAFmax in dB(A) Zulässiger LAFmax in dB(A) 
Tag Nacht Tag Nacht 


Höhe 24 Nord 63 63 90 65 
Stecherstraße 2 65 65 90 65 


Stecherstraße 14 64 64 90 65 
 


D. h., die gem. TA Lärm zulässigen maximalen Spitzenpegeln werden  
sowohl zur Tag- als auch zur Nachtzeit nicht überschritten. 
 
 


 
5 Begründung der Festsetzungen 


 
 Die geplante Baumaßnahme sieht eine Aufstockung der bestehenden 


Stockwerksgarage vor: Das bisher nach oben offene Parkdeck im 2. Oberge-
schoss wird überdacht. Geplant ist ein Satteldach mit 5° Neigung und einem 
First senkrecht zur Nordfassade. Die bereits vorhandenen halbhohen Lärm- 
und Lichtschutzlamellen werden in diesem Zusammenhang ersetzt und bis 
zum Dach verlängert. Eine zusätzliche Parkebene entsteht dabei nicht. In der 
Konsequenz erhöht sich die Stockwerksgarage allerdings bauplanungsrecht-
lich um ein Vollgeschoss.  


 


 
 
  


 
 
Die auf dem Dach vorgesehene Anlage zur Nutzung solarer Strahlungs-
energie ist auch ohne gesonderte Festsetzung im Bebauungsplan gemäß  
§ 14 Abs. 3 BauNVO zulässig. Der Solarstrom soll für die Aufladung parken-


Nordansicht aktuelles Bauvorhaben 
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der Elektrofahrzeuge genutzt oder bei Überkapazitäten in das öffentliche 
Netz eingespeist werden.  


 
5.1 Maß der baulichen Nutzung


Der Bebauungsplan setzt das Maß der baulichen Nutzung durch Eintrag im 
zeichnerischen Teil fest, eine Aufnahme in die textlichen Festsetzung ist 
nicht erforderlich. 


 
 


 
5.1.1 Grundflächenzahl 


 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist bereits seit Ende der 
60er Jahren vollständig überbaut. Dieser Umstand bleibt weiterhin bestehen, 
daher bleibt auch die Grundflächenzahl bei 1,0. 
 


 
 


 
5.1.2 Geschossflächenzahl 


 
Die im Zuge der Sanierung vorgesehene vollflächige Überdachung der 
obersten Ebene ist als Vollgeschoss einzustufen (s. Schnitt B-B). Daher ist 
die derzeit festgesetzte Geschossflächenzahl von 2,0 im derzeitigen rechts-
kräftigen Bebauungsplan zu niedrig und muss auf 3,0 erhöht werden, obwohl 
die Zahl der Parketagen gleichbleibt. Das Kellergeschoss war und ist bei der 
Berechnung der Geschossflächenzahl nicht zu berücksichtigen. 
Dies entspricht der innerstädtischen Lage und der allgemeinen Zielaussage 
„Geschäftsstadt“ im Zentrenkonzept Einzelhandel für diesen Bereich. 
 


Lageplan aktuelles Bauvorhaben mit Geltungsbereich B-Plan 
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5.1.3 Höhen baulicher Anlagen 


 
Die Begrenzung der maximalen Gesamthöhe baulicher Anlagen auf 12,50 m 
über der nächstgelegenen Verkehrsfläche verhindert, dass überdimension-
ierte Dächer und überdimensionierte Nutzflächen in Dachgeschossen ent-
stehen sowie benachbarte Aufenthaltsbereiche übermäßig verschattet  
werden. Der Bebauungsentwurf zeigt eine Gesamthöhe des Parkhauses von 
11,60 m. Angesichts der großen Gebäudetiefe und der vorgesehenen sehr 
geringen Dachneigung  wird als maximale Gesamthöhe 12,50 m festgesetzt.  
 


5.1.4 Zahl der Vollgeschosse  
 
Die Festsetzungen gemäß 5.1.1 bis 5.1.3 erübrigen die bisherige Festlegung 
der Zahl der Vollgeschosse. Die Beschränkung der baulichen Höhe des 
Parkhauses stellt ein geeigneteres Steuerungselement dar, um die bauliche 
Entwicklung im Blockinnenbereich zu begrenzen. Daher wird die Zahl der 
Vollgeschosse nicht mehr festgesetzt.  


 
5.2 Überbaubare Grundstücksflächen


  Die Grundstücksfläche bleibt vollständig überbaubar. Die Festsetzung von 
Baulinie und Baugrenze wird an der West- und Südwestseite so vervollstän-
digt, dass der Charakter der geschlossenen Bauweise gesichert ist.  


  
 


 
5.3 


 
Stellplätze und Garagen 


Die private Quartiersgarage mit 159 KFZ- und 14 Fahrradstellplätzen ist für 
die Stellplatzversorgung der Bewohner und Betriebe des dicht bebauten  
innerstädtischen Viertels von sehr hoher Bedeutung. Sie wird im Zuge der 
oben genannten Maßnahme insgesamt saniert und damit in ihrer Nutzung 
gesichert.  


 
  


West-Ost-Schnitt aktuelles Bauvorhaben 


Höhe Stecherstraße 







- 9 - 


Bebauungsplan Stecherstraße, IN 246 Begründung, Stand: 06.05.2014 
 Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 


5.4  


 


Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes 


Wie unter Nr. 4.5.6 beschrieben treten durch den Betrieb des Parkhauses 
keine nennenswerten Geräuschimmissionen auf. Eine Festsetzung von 
Lärmminderungsmaßnahmen ist somit nicht erforderlich. 


 
 
 
 
6 Gesamtabwägung 
 


Die Errichtung eines leicht geneigten Satteldaches mit Solaranlage auf dem 
bisher offenen Parkdeck soll besonders ermöglichen, dass parkende Elektro-
fahrzeuge mit Solarstrom aufgeladen werden. Dieses zukunftsweisende  
private Projekt unterstützt die bundesweit angestrebte Energiewende zu 
nachhaltiger Energieversorgung im Sinne von § 1 Abs. 5 BauGB und ergänzt 
die kommunalen und regionalen Projekte des „Schaufenster Elektromobilität“ 
der Metropolregion. Im unmittelbaren Umfeld trägt der angestrebte höhere 
Anteil an Elektrofahrzeugen zu emissionsärmerem, leiserem und damit 
stadtverträglicherem Verkehr bei.  
 
Die private Quartiersgarage mit 159 KFZ- und 14 Fahrradstellplätzen ist für 
die Stellplatzversorgung der Beschäftigten und Bewohner des dicht bebauten 
innerstädtischen Viertels von sehr hoher Bedeutung. Sie wird im Zuge der 
oben genannten Maßnahme insgesamt saniert und in der Nutzung gesichert. 
Die zwei oberen Parkgeschosse erhalten zudem eine neue Fassade aus 
Holzlamellen sodass das einheitlicher ausgeprägte Gebäude auch das  
Erscheinungsbild der Stecherstraße aufwertet. 
 
Die vorgesehenen höheren Außenfassaden bzw. die zulässige maximale 
Gebäudehöhe berücksichtigen die Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse im direkten Umfeld.  
 
Ohne diese Bebauungsplanänderung und das zugrunde liegende Bauvor-
haben ist davon auszugehen, dass der Eigentümer die Quartiersgarage ohne 
Solardach und ohne Änderung der Außenfassade saniert.  
 
Die vorgesehene Planung ist in der Gesamtabwägung aus den hier genann-
ten Gründen vereinbar mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung 
und sie gewährleistet eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende Boden-
nutzung.  
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Bebauungsplan Stecherstraße, IN 246 Begründung, Stand: 06.05.2014 
 Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 


7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 
 
7.1 Geltungsbereich 


Absolute Werte:  


 
 


 
Plangebiet insgesamt 0,14 ha  100 % 
 
Fläche mit bes. Nutzungszweck 0,14 ha 100 % 
 


 
 


8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
8.1 Kosten und Finanzierung


Der Stadt Braunschweig entstehen durch die Aufstellung und Realisierung 
des Bebauungsplanes keine Kosten, da die Baumaßnahme und die  
planungsrechtlichen Anpassungen von einem Investor finanziert werden. 


 
 


 
 
 


9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan 
die Grundlage bilden soll 
 
Das Vorhaben kann ohne bodenordnende Maßnahmen gemäß § 45 ff 
BauGB durchgeführt werden. 
 
 
 


10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines 
unwirksamer Pläne 
 
Der vorliegende Bebauungsplan IN 246 erfasst mit seinem Geltungsbereich 
Teilflächen des bestehenden, rechtskräftigen Bebauungsplanes IN 57. Des-
sen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden mit Rechtskraft 
des Bebauungsplanes IN 246 überplant und treten damit außer Kraft.  
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 Anlage 5  
 Stand: 06.05.2014 
 
 
 
 


Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13a BauGB) 
„Stecherstraße“ IN 246 
 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, der Gemeinden sowie sonstiger Stellen 
 
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB und § 2 (2) BauGB vom 28.10.13 bis 30.11.13 
Stellungnahmen, die ausschließlich beinhalten, dass der Planung zugestimmt wird 
oder keine Anregungen bestehen, werden nicht wiedergegeben. 
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange sind schriftlich am Verfahren 
beteiligt worden und haben keine Stellungnahme abgegeben oder in einer  
Stellungnahme keine Anregungen geäußert: 
 


- BS/NETZ, Braunschweiger Netz GmbH, Abt. BTPp 
- Industrie- und Handelskammer Braunschweig 
- Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
- Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN)  


Regionaldirektion Braunschweig, Katasteramt Braunschweig 
- Polizeiinspektion Braunschweig 
- NLWKN Betriebsstelle Süd, Standort Braunschweig 
- Zweckverband Großraum Braunschweig 
- Einzelhandelsverband Harz-Heide e. V. 
- Geschäftsstelle Braunschweig 
- Braunschweig Zukunft GmbH 


 
Stellungnahme Nr. 1 
Stadtheimatpfleger Innenstadt,  
Herr Reinhard Wetterau 
Schreiben vom 18.11.2013 


Stellungnahme der Verwaltung 


Einleitung 
Die Stecherstraße, eine historische Ver-
bindung zwischen Höhe und Hagen-
markt, wurde mit ihrer außerordentlich 
kleinteiligen Fachwerkbebauung 1944 
vollständig zerstört. Im Zuge des Wieder-
aufbaus entstand hier eine lediglich von 
der Höhe her befahrbare Stichstraße. Der 
Zugang vom Hagenmarkt erfolgt über 
einen Durchgang, der in die geschlosse-
ne Bebauung der Casparistraße integriert 
ist. Mit dem Wiederaufbau entstand an 
der Südseite der Stecherstraße ein Park-
haus mit nordseitiger Ladenzone im Erd-
geschoss. 


Die Aussagen werden zur Kenntnis  
genommen. Sie sind für die Festsetzung 
des Bebauungsplanes nicht relevant. 
 







- 2 - 
 


 
Stellungnahme 
Die geplante Sanierung des Parkhauses 
stellt in jeder Hinsicht einen Gewinn für 
diesen etwas vernachlässigten Bereich 
der Innenstadt dar. Das bisherige, durch-
aus als banal zu bezeichnende Erschei-
nungsbild der Parkgarage erhält, beson-
ders mit den Holzlamellen über dem Erd-
geschoss, eine erhebliche Aufwertung. 
Als positiver Aspekt kommt das zukunfts-
trächtige Projekt, eine überwiegend von 
einer Photovoltaik-Anlage gespeiste La-
destelle für Elektroautos einzurichten, 
hinzu. Die  Photovoltaik-Elemente wer-
den aus der Fußgängerperspektive nicht 
störend auffallen. 
 Vorschlag der Verwaltung: 


Die Stellungnahme enthält keine  
Beiträge, die Auswirkungen auf den  
Bebauungsplan haben. 


 
 
 





		Stellungnahme Nr. 1

		Stadtheimatpfleger Innenstadt, Herr Reinhard Wetterau






 


Bebauungsplan Stecherstraße IN 246 Textliche Festsetzungen, Stand: 06.05.2014 
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/1993  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 
 


Vorgelegt von:  


 
 Anlage 3 
                                                                                                      
 
 
 
 
 


Bebauungsplan  
Stecherstraße IN 246 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
 
 
A Städtebau 


gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
 
Höhe der baulichen Anlagen 
 
 
Als zulässige Höhe der baulichen Anlagen gilt die in 
der Planzeichnung eingeschriebene Firsthöhe.  
Firsthöhe im Sinne dieser Festsetzung ist der obere 
Abschluss des Gebäudes. Bezugspunkt für die 
Höhenangaben ist die Höhenlage der nächstgelege-
nen öffentlichen Verkehrsfläche an dem Punkt der 
Straßenbegrenzungslinie, der der Mitte der Straße 
zugewandten Gebäudeseite am nächsten liegt. Steigt 
oder fällt das Gelände vom Bezugspunkt zur Mitte der 
straßenseitigen Gebäudeseite, so ist die Normalhöhe 
um das Maß der natürlichen Steigung oder des Gefäl-
les zu verändern. Die Firsthöhe darf ausnahmsweise 
um bis zu 50 cm durch technische Anlagen oder Anla-
gen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie überschrit-
ten werden.  
 
 
 
B Hinweise 


gemäß § 9 Abs. 6 BauGB 
 
Gemäß Begründung zum Bebauungsplan soll der im 
Geltungsbereich vorhandene Bebauungsplan IN 57 
nicht aufgehoben werden. Der neue Bebauungsplan 
IN 246 wird zur Änderung bzw. Ergänzung einiger 
Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplanes 
aufgestellt. 
 
Kampfmittel 
 
Bestandsaufnahme: 
Im Plangebiet gab es eine Bombardierung im 
2.Weltkrieg. Aus Sicherheitsgründen sind bei  
Erdarbeiten Gefahrenerforschungsmaßnahmen auf 
Kampfmittel durchzuführen. 
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